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Auf die Anfrage de~ Ab~. Dr. K I' aus und Genossen vom 27.Jänner 

1954, betreffend Steuerfreiheit der Lawinenspenden, teilt Bundesminister 

für Finanzen Dr.K ami t zmit, dass Spenden lcraftausdrüoklicher 

aesetzlicher Anordnung in'§ 12 des Einkommensteueraesetzes 1953 mit 

Wirkung auch für die Körperschaft- und Gewerbesteuer nicht abzugsfähig sind. 

Die Erlas"sung einer eeeenteilieen Verv/a+ tunasanordnuna ist ''''' wie 

es in der Anfragebeantwortune weiter heisst - daher eemässArt,18 der 

Bundesverfassung unzuläosi~. Die Ahzugsfähickcit von Spenden kann nur duroh 

den GesetzgebeJ:' selbst mit Gesetzesbesohluss fosteesetzt werden, Der Ge";' 

setzgeber hat aber im j&thrlichen Bundesfine.nzaesetz dieZuweisune zu den 

einzelnen Auseabenansätzen sowohl naoh der duroh die erwarteten Einnahmen 

eeaebenen Möelichkeit nls auch nach der Wiahtialceit und D:dneliohkeit der 

einzelnen, Zweoke bereits voreenommen,. Wenn erhiebei unter dem ZwanB' der 

Notwendigkeit für einen b<::stimmten Zweck einen 'Betra.g a.usgeworfen ha.~, 

der vielleicht als zu cering angesehen wird, dann wäre es widersinnig, 

wenn er durch Einführuna der steuerliohen Abzuasfähigkeit der Spenden 

diesen Zweok stärk~r fördern, gleichzeitig aber auf einen Teil des Steuer­

aufkommens verzichten wollte. Der waduroh entstehende E1nnahmenentfall 

müsste dazu führenl dass irgend ein anderer Ausaabenansatz des Budeets 

nicht ode~ nicht im besohlossenen M~sse getätiat werden kann. Duroh ' 

einen Besetzesbesohluss übe~ die llJuerkennunc; ~Lor steuerliohen Abzugsfähig­

keit von Spenden müsste er entweder gleiehzeitia die Ausgabenansätze für 

andere Zweoke kürzen oder den Ausfall duroh Einführung einer neuen Steuer 

oder duroh Erhöhung eine~ bestehenden Steuer hereinbrineen. 

Der durch die'Abzußsfähigkeit der SpQnden bewirkte Ausfall würde 
Steuereelder betreffen, über deren Verwenduna der Öffentlichkeit Reohnunz 
geleet werden muss. Die Vcr.teilune, von Steuorceldern kann daher nur im ( 
Wege des Budgets oder eines anderen Gesetzes erfoleen, nicht aber duroh 
Willensbildung eines einzelnen. denn über dia Verteilung von Steuereeldern 
haben,in einem demokratisohen Staatswesen dia aewählten 'Volksvertreter zu 
entsoheiden. 

Im Hinblick auf d1es~ Überleeungen und mein Bestreben, die Steuerlast 
allgemein zu seriken, bin ich nioht in der Lage, Vorkehrungen zu treffen, 
dass in Hinkunft freiwillic:e Zuwendungen ,für bestimmte wohltätiee oder 
kulturelle Zwecke Steuerfreiheit eeniessen • 
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